
Allgemeine geschäftsbedingungen (Agb) der naturzeit Kletterwald am Kolben gmbh

hAftung
die naturzeit Kletterwald am Kolben gmbh haftet für Personenschäden im Rahmen der gesetzlichen bestimmungen. es besteht Versicherungsschutz 
über unsere betriebshaftpflichtversicherung bei der Allianz. das begehen der gesamten Anlage erfolgt auf eigene gefahr und eigenes Risiko! eventuelle 
unfälle, sachschäden oder Verletzungen müssen umgehend gemeldet werden. bei Verlust, diebstahl oder beschädigung von eigentum haftet die natur-
zeit Kletterwald am Kolben gmbh und die von ihr beauftragten Personen nicht, außer es handelt sich um Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit. die naturzeit 
Kletterwald am Kolben gmbh haftet weder für unfälle  noch schäden, die durch nichteinhalten der Agb und der benutzerregeln oder durch falsche An-
gaben eines oder mehrerer teilnehmer verursacht werden. bei Verletzungen durch seile, Karabiner, Rollen, Übungsteile, äste, Wurzeln oder unwegsames 
gelände übernimmt die naturzeit Kletterwald am Kolben gmbh keine haftung.

sicheRheit
Jeder teilnehmer muss vor begehen der einzelnen Parcours an der gesamten theoretischen und praktischen sicherheitseinweisung durch unsere si-
cherheitstrainer teilnehmen. sollten fragen oder unklarheiten bestehen so sind diese durch den teilnehmer mit unseren sicherheitstrainern während der 
einweisung zu klären. Jeder teilnehmer oder im falle minderjähriger deren sorgeberechtigter, muss die benutzerregeln des naturzeit Kletterwaldes lesen 
und unterschreiben, wenn er sie komplett verstanden hat. Ansonsten ist die teilnahme strikt verboten. minderjährigen muss der inhalt der benutzerre-
geln durch den sorgeberechtigten ausführlich erklärt und für deren einhaltung sorge getragen werden. der naturzeit Kletterwald darf ausschließlich mit 
der sicherheitsausrüstung, die durch die naturzeit Kletterwald am Kolben gmbh verliehen wird, begangen werden. eine Ausnahme stellen persönliche 
Kletterhelme der teilnehmer dar die durch einen sicherheitstrainer freigegeben wurden. die Ausrüstung ist nicht auf andere Personen übertragbar und 
der teilnehmer trägt bis zur Rückgabe die uneingeschränkte sorgfaltspflicht für diese. die sicherheitsausrüstung darf nur gemäß den Anweisungen des 
sicherheitspersonals benutzt werden. im Zweifelsfall muss das Personal zu rate gezogen werden. Jegliche gegenstände, wie schmuck, Kameras, mobil-
telefone, messer, Werkzeuge oder getränkeflaschen, etc. die eine gefahr für den teilnehmer oder dritte darstellen können, dürfen nicht beim Klettern 
mitgeführt werden. sämtlichen Anweisungen und entscheidungen des Personals ist augenblicklich folge zu leisten. bei Zuwiderhandlung erfolgt ein 
Ausschluss des teilnehmers. für damit verbunden schäden übernimmt die naturzeit Kletterwald am Kolben gmbh keine haftung. im gesamten Kletter-
wald gilt aus sicherheitsgründen ein generelles Rauchverbot, es gibt vor dem Kletterwald eine ausgewiesene Raucherzone mit feuerfestem mülleimer.

teilnAhmeVoRAussetZungen
Voraussetzung für benutzung unseres Kletterwaldes ist, dass der teilnehmer weder an einer Krankheit noch an einer physischen noch psychischen be-
einträchtigung leidet, die eine gefahr für dritte oder die eigene sicherheit darstellt. bei Personen mit einschränkungen muss unser sicherheitspersonal 
explizit informiert werden und entscheidet im einzelfall über die teilnahme und eventuelle einschränkungen bei der benutzung des Kletterwaldes. 
folgende indikationen sind leider aus sicherheitsgründen von einer teilnahme im Kletterwald ausgeschlossen:

•	  unter einfluss von drogen oder Alkohol stehende Personen. 0,0 Promille!
•	  epileptiker, aufgrund der hohen gefahr eines Anfalls und der damit verbundenen gefahr für sie selbst und andere
•	  schwangere ab dem 4 monat
•	  frisch operierte (innerhalb der letzten 10 Wochen) außer es liegt eine ärztliche erlaubnis vor
•	  herzkranke, außer es liegt eine ärztliche erlaubnis vor
•	  Alle anderen Krankheiten (z.b. diabetes), die eine gefahr für den teilnehmer oder andere darstellen können, außer es werden entsprechende 

medikamente mitgeführt und dies mit den trainern ausdrücklich im Vorfeld des Kletterns besprochen oder es liegt ein ärztliches Attest vor, das den 
trainern vorher gezeigt wird

WetteR & höheRe geWAlten
die naturzeit Kletterwald am Kolben gmbh behält sich vor den betrieb im Kletterwald in situationen, die die sicherheit von Personen gefährden, wie sturm, 
gewitter, starkregen oder schneefall zeitweise oder komplett einzustellen. in einem solchen fall hat der teilnehmer keinen Anspruch auf Rückvergütung. 

RÜcKtRittsbedingungen
Wird ein fix vereinbarter termin für Kletterwaldbegehungen, speziell auch von gruppen, nicht mindestens 7 tage vorher abgesagt, wird für den Ausfall 
50% der Kosten berechnet. Wird ein fix gebuchter termin nicht genutzt, fallen 80% der Kosten an. eine stornierung hat schriftlich zu erfolgen. Kurzfristige 
einzelabsagen von teilnehmern einer angemeldeten gruppe sind nicht möglich. bei Krankheit erhält der gemeldete teilnehmer einen gutschein für die 
betroffenen leistungen. durch gebuchte fremdleistungen anfallende stornogebühren sind, unabhängig vom Zeitpunkt der stornierung, in vollem um-
fang zu tragen. sollte ein teilnehmer die teilnahme auf eigenen Wunsch vorzeitig beenden, erfolgt keine Rückerstattung der Kosten.

eRfÜllungsoRt
soweit gesetzlich zulässig, ist erfüllungs- und Zahlungsort der geschäftssitz der naturzeit Kletterwald am Kolben gmbh. es gilt das Recht der bundes-
republik deutschland.

sAlVAtoRische KlAusel
sollten bestimmungen dieser Agb unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle 
jeder unwirksamen bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahekommende ersatzbestimmung, wie sie die 
Parteien zur erreichung des gleichen ergebnisses vereinbart hätten. gleiches gilt für lücken.
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